
Am 29. April 2026 um 18.00 Uhr wird unsere ordentliche 
Generalversammlung einberufen, in Anwesenheit und per 
Videokonferenz, mit Berichten des Präsidenten und des 
Rechnungsprüfers sowie zur Genehmigung der Schlussbilanz 2025.
Die Teilnahme an der Versammlung ist gültig für die Erlangung der 
Fortbildungsguthaben in den Pflichtfächern des Makrobereichs A (2 
Punkte).
Zur Einschreibung stehen folgende links zur Verfügung:
Einschreibung Generalversammlung Präsenz
Einschreibung Generalversammlung Webinar 

29. April 2026: Generalversammlung unserer Kammer

Direkter Draht zur Präsidentin
Direkter Draht zur Präsidentin für die Mitglieder unserer Kammer: Um dieses Ziel zu verwirklichen, hat 
unsere Präsidentin Anna Paola De Angelis beschlossen, eine eigene E­Mail­Adresse einzurichten, die sie 
wie folgt vorstellt:
"Die Förderung eines synergetischen Netzwerks, das auf Begegnung, Austausch und Zusammenarbeit 
basiert und in der Lage ist, das Wachstum unserer Berufsgruppe in einer wirtschaftlich und sozial 
komplexen Phase konkret zu unterstützen, kann in den jeweiligen Kontexten 
bedeutende Effekte erzielen.
Zu diesem Zweck habe ich beschlossen, eine eigens dafür vorgesehene E­Mail­
Adresse einzurichten, falls Du eventuelle Probleme (z. B. mit der Agentur der 
Einnahmen, Gemeinden, INPS usw.) melden, Vorschläge unterbreiten (z. B. Bedarf 
an Fortbildungsmaßnahmen), auf Veranstaltungen hinweisen möchtest, oder einfach 
um Themen einzubringen, die für unsere Berufsgruppe relevant sein könnten.
Ich lade Dich daher ein, Deine Anregungen an die Adresse 
presidente@commercialistibolzano.org zu senden. Selbstverständlich werden alle 
Mitteilungen unter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen behandelt."

Die Kammer informiert
Mitteilung Nr. 03/2026 ­ April 2026
Herausgegeben von:
Andrea Alessi ­ Kammersekretär 
Simonetta Zanetti ­ Redaktionsassistenz

UUnnsseerree  KKaammmmeerr

mailto: presidente@commercialistibolzano.org
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=9995&idevento=1058104
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=9995&idevento=1058130
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Agentur der Einnahmen: Seit 1. April 2026 ist die neue 
Regionaldirektion Trentino­Alto Adige/Südtirol aktiv
Ab dem 1. April 2026 tritt die neue Organisationsstruktur der Agentur der Einnahmen in der Region 
Trentino­ Alto Adige/Südtirol in Kraft.
Dabei wird die Regionale Direktion Trentino­Alto Adige/Südtirol mit Sitz in Bozen eingerichtet, der 
sowohl die Landesdirektion Bozen als auch die Landesdirektion Trient unterstellt sind.
Nach Angaben der Agentur verfolgt die Neugestaltung mehrere Ziele:
die Stärkung der Steuerungs­ und Leitungsfunktionen, die Intensivierung der Rechtsaufsicht, die 
Effizienzsteigerung der Unterstützungsleistungen – insbesondere bei Rückerstattungen sowie bei der 
Besteuerung und Liquidation von Akten – sowie die Förderung der Compliance, auch durch Beratung und 
Unterstützung mittelgroßer und großer Unternehmen unter Wahrung der sprachlichen Besonderheiten der 
Region.
Die Regionale Direktion hat folgende Kontakte eingerichtet:
PEC: dr.trentinoaltoadigesuedtirol@pec.agenziaentrate.it
E­Mail: dr.trentinoaltoadigesuedtirol@agenziaentrate.it
Tel.: 0471 1945111
Nachfolgend werden die Organisationsschemata der neuen Regionaldirektion und der Landesdirektion 
Bozen veröffentlicht.



Die in Zusammenarbeit mit der Kammer Trient und 
Rovereto organisierte und am 2. April in unserem 
Konferenzsaal in der Lancia­Straße in Bozen 
abgehaltene Tagung zum Fachbereich Unvereinbarkeiten 
stieß wie erwartet auf großes Interesse.
Als Referenten durften wir zwei der führenden Experten 
auf diesem Gebiet begrüßen: Pasquale Mazza, 
Nationalratsmitglied mit Beauftragung für 
Berufshonorare und Berufsethik, sowie Michele 
Ballardini, Mitglied der Nationalen Berufsethik­
Kommission.
Im Rahmen der Veranstaltung wurden die Neuerungen 

des aktualisierten Dokuments zu den Interpretationsrichtlinien bzgl. Unvereinbarkeiten gemäß Art. 4 des 
Gesetzesdekrets Nr. 139/2005 eingehend analysiert, mit besonderem Augenmerk auf die Ausschlussfälle sowie 
auf die Übergangsregelung nach deren Inkrafttreten.
Auf dem Foto rechts ist unsere Präsidentin Anna Paola De Angelis gemeinsam mit den beiden Referenten zu 
sehen (von links: Michele Ballardini, Anna Paola De Angelis, Pasquale Mazza)

Tagung zum Fachbereich Unvereinbarkeit
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Der Podcast „Orizzonti globali“ ist auf dem 
YouTube­Kanal des Nationalrats der 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CNDCEC) 
sowie auf Spotify und Apple Podcast verfügbar.
Der thematische Podcast wurde vom CNDCEC 
mit Unterstützung der Kommission 
„Internazionalizzazione delle Imprese e Rapporti 
con l’Associazione Internazionalizzazione 
Commercialisti ed Esperti Contabili (AICEC)“ 
realisiert, die vom Präsidenten der Kammer 
Neapel Nord, Francesco Corbello, geleitet wird. 

Der Podcast widmet sich der Internationalisierung von Unternehmen und richtet sich an Unternehmer, 
Manager und Fachleute. Die Veröffentlichung erfolgt wöchentlich.
Das Projekt ist Teil der strategischen Ausrichtung des Nationalrats, der diesem Thema seit einiger Zeit 
zunehmende Aufmerksamkeit widmet. Ziel der Initiative ist es, praxisnahe und aktuelle Inhalte zu 
Expansionsprozessen auf internationalen Märkten bereitzustellen, die Rolle der Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater aufzuwerten und die verfügbaren administrativen, steuerlichen und finanziellen Instrumente 
bekannt zu machen. 
Zum vollständigen Artikel

"Orizzonti globali", der neue Podcast
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Praxisinstrumente zur angemessenen Prüfung der Kunden 
Der Nationalrat hat ein Dokument mit praktischen Richtlinien zur 
Ausfüllung der Formulare im Zusammenhang mit den wichtigsten 
Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche veröffentlicht.
Der Leitfaden enthält sowohl einen methodischen Teil, der auf die 
geltenden technischen Regeln eingeht, als auch einen praxisbezogenen 
Teil, der aus Vordrucken besteht, die der Freiberufler in den verschiedenen 
Phasen der Erfüllung der Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche 
nutzen kann: von der Risikoeigeneinschätzung über die angemessene 
Überprüfung der Kunden bis hin zur Aufbewahrung der Daten und der laufenden Überwachung.
Hinsichtlich der Risikoeigeneinschätzung im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit enthält das 
Dokument Hinweise zur Punktevergabe, die in das Modell AV.0 (Risikoeigeneinschätzung) sowie 
gegebenenfalls in die beigefügte Excel­Berechnungstabelle einzutragen sind.
Bezüglich der Kundensorgfaltspflicht sieht die Technische Regel Nr. 2 ein spezifisches Verfahren zur 
Bestimmung des „tatsächlichen Risikos“ vor, das im Modell AV.1 ausgestaltet ist und ebenfalls von einer 
Excel­Berechnungstabelle begleitet wird.
Das Dokument kann über das Portal des CNDCEC eingesehen weden.

MMeelldduunnggeenn  ddeess  NNaattiioonnaallrraattss

https://press-magazine.it/internazionalizzazione-dai-commercialisti-il-podcast-orizzonti-globali/
https://commercialisti.it/informative/57-antiriciclaggio-strumenti-operativi-di-supporto-agli-adempimenti-di-cui-al-d-lgs-231-2007/


"Digitalizzazione, Intelligenza Artificiale e Fattori ESG"
Zur Studie

"Le imprese culturali e creative"
Zur Studie
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Gerichtliche Sachverständige (CTU) und Gutachter – 
Erneuerung der Einschreibung
Berufsangehörige, die als gerichtliche Sachverständige (CTU) und 
Gutachter im strafrechtlichen Bereich eingetragen sind, müssen 
ihre Eintragung alle zwei Jahre elektronisch erneuern.
Die Pflicht zur elektronischen Erneuerung betrifft insbesondere 
diejenigen, die bereits vor 2024 eingetragen waren und bis März 
desselben Jahres ihre Eintragung über das neue Portal erneut 
vorgenommen haben. Für diese Personen wäre die nächste 
Erneuerung bis zum 31.03.2026 vorzunehmen, wobei der 
Betroffene zu diesem Zeitpunkt auch die Ersatzerklärung gemäß Art. 5 Abs. 1 und 2 des 
Ministerialdekrets Nr. 109/2023 abzugeben hat.
Das Justizministerium hat, wie vom Nationalrat in der Mitteilung Nr. 59 vom 30.03.2026 hervorgehoben, 
hierzu Klarstellungen abgegeben. Danach wird das Verfahren zur Erneuerung über das Portal „Gestione 
Albi, elenchi CTU e altri ausiliari“ ausschließlich nach einer entsprechenden Mitteilung des zuständigen 
Gerichtsausschusses eingeleitet.Das Portal ermöglicht es dem Nutzer somit, das Erneuerungsverfahren 
erst nach Erhalt einer formellen Mitteilung des zuständigen Gerichts mit Angabe der jeweiligen Frist zu 
starten (die sich daher auch verschieben kann).
Das Ministerium stellt zudem klar, dass ohne eine solche Mitteilung keine automatische Löschung der 
Eingetragenen erfolgt, weder aufgrund des Ablaufs der Zweijahresfrist seit der Eintragung über das Portal 
noch aufgrund eines automatisierten Löschverfahrens durch das Portal selbst.

"Tassonomia Sociale (o Social Taxonomy) applicata: Principi Guida"
Zur Studie

"Osservatorio sui bilanci delle società di capitali ­ Focus costruzioni ­ Bilanci 2024"
Zur Studie

SSttuuddiieenn  ddeess  NNaattiioonnaallrraattss  uunndd  ddeerr  SSttiiffttuunngg

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1889
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1888
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1886
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1885


36,2 Milliarden flossen in die Staatskassen  (+8%), 29 Milliarden 
Euro (+10%) allein dank der Bekämpfung der 
Steuerhinterziehung, im Falle der Mehrwertsteuerpositionen “apri 
e chiudi” wurden 12.000 Scheinfirmen aufgedeckt   (+105%).
Im Jahr 2025 hat die von der Agentur der Einnahmen und der 

Agentur der Einnahmen­Erhebung durchgeführte Einbringungstätigkeit dazu geführt, dass insgesamt 36,2 
Milliarden Euro in die Staatskasse rückgeführt wurden, 2,8 Milliarden Euro mehr als 2024 (+8,4%). Dies ist das 
bislang beste Ergebnis überhaupt. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 29 Milliarden Euro, die von den beiden 
Behörden im Rahmen der Bekämpfung der Steuerhinterziehung eingezogen wurden (+10,3 % gegenüber 2024), 
sowie 7,2 Milliarden Euro an Eintreibungen durch die Agentur der Einnahmen­Erhebung im Auftrag anderer 
Einrichtungen (+1,4 %).
Auch das spontane Steueraufkommen steigen weiter: Im Jahr 2025 überschritt es 595 Milliarden Euro (+2,8 %).
Zur Pressemitteilung

Rekord­Eintreibung im Jahr 2025

AAggeennttuurr  ddeerr  EEiinnnnaahhmmeenn

NNIISSFF

Ab 4. Mai ist die Zahlung der Beiträge auch über F24­Formular möglich
Die Commercialisti­Fürsorgekasse erweitert die Zahlungsmodalitäten für die Einzahlung der 
Rentenbeiträge (Mindestbeiträge und Beitragsüberschüsse) für das Jahr 2026. Neben den bereits 
verfügbaren Zahlungswegen wie SEPA­Lastschrift (SDD), PagoPA und MAV wird nun zusätzlich die 
Zahlung über das Modell F24 eingeführt. Die dritte und vierte Rate der Beitragsüberschüsse 2025 müssen 
hingegen weiterhin über die bereits im Rahmen der PCE 2025 gewählte Modalität eingezahlt werden. 
(SDD, MAV oder PagoPA).
Zur Pressemitteilung

Aufschub des Renteneintritts: Anreiz bis 2026 verlängert
Das NISF klärt mit Rundschreiben Nr. 42 vom 3. April 2026 den Anwendungsbereich des Anreizes zum 
Aufschub des Renteneintritts, der durch das Haushaltsgesetz 2026 verlängert wurde und sich an 
Arbeitnehmer richtet, die bis zum 31. Dezember 2026 die Voraussetzungen für eine vorzeitige Altersrente 
erfüllen. Der Anreiz war bereits nach der vorherigen Rechtslage Arbeitnehmern gewährt worden, die bis 
zum 31. Dezember 2025 die Voraussetzungen für eine flexible vorzeitige Altersrente oder für die 
ordentliche vorzeitige Altersrente erfüllt hatten und sich entschieden hatten, ihre abhängige 
Erwerbstätigkeit fortzusetzen.
Zur Pressemitteilung
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FFüürrssoorrggeekkaasssseenn

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/recupero-record-nel-2025-36-2-miliardi-di-euro-riportati-nelle-casse-dello-stato-8-.-29-miliardi-di-euro-10-dalla-sola-lotta-all-evasione-fiscale.-stretta-sulle-partite-iva-apri-e-chiudi-scoperte-12mila-attivit%C3%A0-fittizie-105-
https://newsletter.cnpadc.it/newsletter-n.-2-2026/dal-4-maggio-attivo-il-pagamento-dei-contributi-anche-tramite-modello-f24.html
https://www.inps.it/content/dam/inps-site/it/scorporati/comunicati-stampa/2026/04/Allegati/4070_CS_Incentivo_posticipo_pensionamento.pdf


pag. 7 

BBeerruufflliicchhee  FFoorrttbbiilldduunngg

Ort/Webinar Datum/Uhrzeit Veranstalter

28/04
14:30 ­ 18:30

Präsenz

Reddito d'impresa e dichiarazioni
Incontro VII del Master aggiornamento fiscale

Info/
Einschreibung

06/05
15:00 ­ 17:00

Webinar

La Gestione del Cliente: 
preventivi, sconti e richieste extra

Info/
Einschreibung

07/05
15:00 ­ 17:00

Präsenz
Analisi di bilancio e modelli di business

Info/
Einschreibung

08/05
08:30 ­ 13:00
14:00 ­ 17:30

Präsenz

L’impatto delle recenti pronunce della 
corte edu nell’ordinamento tributario e 

sulla circolazione del materiale 
probatorio tra il procedimento penale e 

tributario

Info/
Einschreibung

11/05
14:30 ­ 18:30

Präsenz

Intelligenza artificiale e rapporto
di lavoro: quale impatto?

Info/
Einschreibung

12/05
14:30 ­ 18:30

Präsenz
Check Point antiriciclaggio

Info/
Einschreibung

Ab 04/05
80 Fortbildungsstunden
Webinar/Aufzeichnung

Valutazione d'azienda
Info/

Einschreibung

Kostenloses e­learning mit “CONCERTO”
Unsere Kammer hat mit Datev Koinos eine Vereinbarung zur Nutzung von Concerto abgeschlossen. 
Concerto ist eine internetbasierte Plattform, über welche Freiberufler kostenlos an aktuellen Kursen im 
Katalog teilnehmen, den technischen Support in Anspruch nehmen und kostenlos eine Reihe von digitalen 
Publikationen der am Projekt teilnehmenden Berufskammern herunterladen können.
Zugang zu den Kursen findet sich unter folgendem link: Concerto_catalogoElearning.

https://www.koine-bz.org/IT/course/c5f4b0a4-1c82-4f03-b324-39283eff8d05
https://www.koine-bz.org/IT/course/a216d0b2-18a8-41cd-b37e-304294addad1
https://www.koine-bz.org/IT/course/db49176d-b0b4-45d9-b5f6-4ee4d567e790
https://www.unibz.it/it/events/limpatto-delle-recenti-pronunce-della-corte-eu-nellordinamento-tributario-e-sulla-circolazione-de
https://www.unibz.it/it/events/analisi-di-bilancio-e-modelli-di-business-workshop-con-riccardo-zanetti-e-federico-nessi
https://bdmassociati29719.activehosted.com/f/2171
https://www.saftriveneta.org/corsi-in-partenza/
https://www.concerto.it/258-elearning-cndcec
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OOnnlliinnee  ­­  AAnnsscchhllaaggeebbrreetttt
Rundschreiben für Kunden
Hinsichtlich der zwischen unserer Kammer und SEAC unterzeichneten Zusammenarbeit möchten wir Sie 
daran erinnern, dass die Veröffentlichung von Rundschreiben mit Nachrichten und Steuerinformationen für 
Ihre Kunden von SEAC bereitgestellt wird und dass die Rundschreiben in der entsprechenden Sektion der 
Homepage der Kammer einsehbar sind und zum Download bereitstehen.

Dieses Rundschreiben dient ausschließlich Informationszwecken. Für die Vollständigkeit und Korrektheit der angeführten Informationen wird 
daher auf die zitierten Quellen verwiesen. Dies gilt insbesondere für Termine und Fristen, die nachträglich vorgenommenen Änderungen 
unterliegen können.  
Um dieses Rundschreiben nicht mehr erhalten, senden Sie bitte von der E­Mail­Adresse aus, an die dieser Newsletter geschickt wird, eine E­
Mail mit “Abbestellung Rundschreiben Die Kammer informiert” als Betreff an info@commercialistibolzano.org.


